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Ihre Anfrage vom 16.01.2019

auf Ihre Anfrage vom 46.01.2019hinsichtlich der letzten beiden Kontrollergebnisse des Betrie-

bes

VapianoFiliale Schloßstr. 70, 70176 Stuttgart

wird Ihnen folgende Auskunft erteilt:

Sowohl bei der Kontrolle am 14.02.2019 als auch bei der Nachkontrolle am 25.06.2019 waren

folgende Beanstandungen vorhanden:

Ausgabe EG:
1

Der Getränkekühlschrank war innen verfettet

Gemäß KapitelIl Artikel 4 Abs. 2 i. V. m. AnhangIl Kapitel | Nr. 1 der Verordnung (EG) Nr

852/2004 müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangenwird, sauber und

stets instandgehaltensein.

2
Im Bereich des Handwaschbeckens war ein Schmetterlingsfliegenbefall vorhanden

Gemäß Kapitel l Artikel 4 Abs. 2 i. V. m. AnhangIl Kapitel | Nr. 4 der VO (EG) Nr. 852/2004
Den an geeigneten Standorten genügend Handwaschbecken vorhandensein. Diese müs-
s n arm- und Kaltwasserzufuhr haben; darüber hinaus müssenMittel zum Händewaschen
und zum hygienischen Händetrocknen vorhandensein
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5.
Die Fugen waren schadhaft mitWesserunterisgerungen.

 

GemäßKapitel Il Artikel 4 Abs. 2 i. V. m. Anthang Ill Kapitel II Nr. ta der Verordnung (EG) Nr,
2852/2004 sinddie Bodenbeläge in eimwandireiemZustand zu halten und müssen leicht zu reis
nigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie müssenentsprechend wasserundurch-
lässig, Wasserabsioßend und abriebfest sein und aus nichttoxischem Material bestehen, ex
sei denn, die Lebensmitteluntemehmer können gegenüber der zuständigen Behörde nachwel-
sen, dass andere venwendete Materialien geeignet sind. Gegebenenfalls müssen die Böden
ein angemessenes Abflusssystem aufweisen.
  

   

  

 

   

    

Gemäß KapitelIl Artikel 4 Abs. 2 in Verbindung mit AnhangIl Kapitel | Nr. 2 Bst. c der Verord-
nung(EG) Nr. 852/2004 müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen
wird, so angelegt,konzipiert, gebaut, gelegen und bemessensein, dass gute Lebensmittelhy-

chSchutz gegen Kontaminationen und insbesondere Schädlingsbekämp-

schen Spülbecken/Handwaschbecken warlose aufgrund einer schadhaf-

rtikel 4 Abs. 2 in Verbindung mit AnhangIl Kapitel INr. 2 Bst. c der Verörd
004 müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangsn
non gebaut, gelegen und bemessen sein, dass gute Lebensmittsihy-

utz gegen Kontaminationen und insbesondere Schädlingsbekämp-
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Gemäß Kasitei || Artikel £Aus Zu W m Aranız Il Kapitel I Nr. 1 der Verordnung (EG) Nr.

erBeduscn Sermeissstätten. im denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber und

sesnwandgeraterem
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5
Der Erden die Fiesen sowie de Fugen waren schadhaft

GemKacitei I Ariicell 4 Abs. 2i W_ m. Arihang Il Kapitel Nr. 1a der Verordnung (EG) Nr.

SERIIO0A und die Boienbseiäge in eimwandtreiem Zustand zu halten und müssenleicht zu rei-

rigen und eoericherfals zu desitzieren sen. Sie müssen entsprechend wasserundurch-

Essig. Wasserossend und abriebiesi sen und aus nichttoxischem Material bestehen, es.

36den. die Lebensmntieluntenehmer können gegenüber der zuständigenBehörde nachwei-

sendass ander verwendete Vlateralien geeignet sind. Gegebenenfalls müssen die Böden

10,
Von der Decke biäkerte aufgrund eines Wiasserschadens Farbe ab.

Gemäß Kapitel W Artikel 4 Abs, 2 in Verbindung mit AnhangIl Kapitel II Nr. 1c derVerordnung

(26) ir. 852/2004 müssen Decken und Deckenstrukturen so gebaut und verarbeitet sein,

dass Schumutzansarmmlungen vermieden und Kondensation, unerwünschter Schimmelbefall

sone das Rolösen von Materialteiichen auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

FlurberechVEG

11.
Die Bodenfliesen waren schadhaft.

Gemäß KapitelIl Artikel 4 Abs, 21. V. m. AnhangIl Kapitel Il Nr. 1a der Verordnung (EG) Nr.

252/2004 sind die Bodenbeläge in einwandfreiem Zustand zu halten und müssenleicht zu rei-

nigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie müssen entsprechend wasserundurch-

lässig, Wasser abstoßßend und abriebfest sein und aus nichttoxischem Material bestehen, es

ss| denn, die Lebensmitteluntemehmer können gegenüberder zuständigen Behörde nachwei-

sen, dass andere verwendete Materialien geeignet sind. Gegebenenfalls müssen die Böden

ein angemessenes Abflusssystem aufweisen.

12,
Die Türe und Türzarge war schadhaft.

Gemäß KapitelII Artikel 4 Abs. 2 i. V. m. AnhangIl Nr. 1e der Verordnung (EG) Nr. 852/2004
müssen Türen leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie müssenent-
BEpeeN. Dlnhe undeeOberflächen haben,es sei denn, die Lebensmiittel-
unternehmer können gegenüberder zuständigen Behörde nachweisen, dass “

dete Materialien geeignetsind. andere verwen

13,
Die Tür nach außen war schadhaft und schließt nicht mehr vollständig.

Gemäß KapitelIl Artikel 4 Abs. 2 i. V. m. AnhangII Nr. 1e der Verordnung (EG) Nr. 8. PR ; 85
müssen Türenleicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren Sn Seen
sprechend glatte und Wasser abstoßende Oberflächen haben, es sei denn, die Lebensmittel-
unternehmer können gegenüberder zuständigen Behörd i
dete Materialien geeignetsind. > e nachweisen, dass andere verwen-
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itel Il Artikel 4 Abs. 2 in Verbindung mit AnhangIl KapitelII Nr. 1d der Verordnung

EOINT.88272004 müssen Fenster und andere Öffnungen so gebaut sein, dass are

sammlungen vermieden werden. Soweit sie nach außen öffnen können, müssen sie erforderli-

chenfalls mit Insektengittern versehensein, die zu Reinigungszwecken leicht entfernt werden

können. Soweit offene Fenster die Kontamination begünstigen, müssen sie während des Her-

stellungsprozesses geschlossen und verriegelt bleiben.

14.
Die zweite Brandschutztür war schadhaft.

GemäßKapitelIl Artikel 4 Abs. 2 i. V. m. AnhangII Nr. 1e der Verordnung (EG)Nr. 852/2004
müssen Türenleicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie müssen ent-

sprechend glatte und Wasser abstoßende Oberflächen haben,es sei denn, die Lebensmittel-

unternehmer können gegenüberder zuständigen Behörde nachweisen, dass andere verwen-

dete Materialien geeignetsind.

Müllbereich/EG

15.
Der Wandbereich war aufgrund eines Wasserschadens schadhaft.

Gemäß KapitelIl Artikel 4 Abs.2 i. V. m. AnhangIl Kapitel Il Nr. 1 b) der Verordnung (EG) Nr.
852/2004 sind Wandflächen in einwandfreiem Zustand zu halten und müssenleicht zu reinigen
und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie müssen entsprechend wasserundurchlässig,
Wasser abstoßend und abriebfest sein und aus nichttoxischem Material bestehen sowie bis zu
einer den jeweiligen Arbeitsvorgängen angemessenen Höheglatte Flächen aufweisen, es sei
denn, die Lebensmittelunternehmer können gegenüberder zuständigen Behörde nachweisen,
dass andere verwendete Materialien geeignetsind.

Kühlhaus/OG

16.

Im Kühlhaus befandensich sowohl bei der Erstkontrolle als auch bei der Nachkontrolle Le-
bensmittel mit abgelaufenem Verbrauchsdatum.

Gemäß $ 3 AGLMBG(Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständege-
setzes) hat jeder, der selbständig Produkte herstellt, behandelt oder in Verkehrbringt, oder
dem die Verantwortunghierfür wirksam übertragenist (Verantwortlicher), selbst dafür Sorge zu
tragen, dass die Vorschriften des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts eingehalten
werden. Er hatdies insbesondere durch die Vornahme der zumutbaren Eigenkontrollen sicher-
zustellen.

Gemäß $ 7a Abs. 4 der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung dürfen Lebensmittel, die mit
einem Verbrauchsdatum zu kennzeichnensind, nach Ablauf des Verbrauchsdatumsnicht
mehr in den Verkehr gebracht werden.

172
Die Fliesen und Fugen im Bodenbereich, auch im Bereich der Abläufe, waren schadhaft.

GemäßKapitelIl Artikel 4 Abs. 2 i. V. m. AnhangIl Kapitel II Nr. 1a der Verordnung (EG) Nr.
852/2004 sind die Bodenbeläge in einwandfreiem Zustand zu halten und müssenleicht zu rei-
nigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie müssen entsprechend wasserundurch-
lässig, Wasser abstoßend und abriebfest sein und aus nichttoxischem Material bestehen es
sei denn, die Lebensmittelunternehmer können gegenüberder zuständigen Behörde nachwei-
sen, dass andere verwendete Materialien geeignetsind. Gegebenenfalls müssen die Böden
ein angemessenes Abflusssystem aufweisen.

18.
Die Dichtungen im Bereich der Kühlung waren schadhaft.
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Gemäß Kapitel Il Artikel 4 Abs. 2 i, V, m, AnhangII Kapitel I Nr, 1 der Verordnung (EG) Nr

852/2004 müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangenwird, sauber und
stets instandgehalten sein.

Bei der zwischenzeitlich am 26.02,2020erfolgten erneuten Nachkontrolle waren sämtliche
Mängelbeseitigt.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Vapiano SE anwaltlich vertreten wird und gegen den
Bescheid vom 06.03.2020 seitens der Vapiano SE Widerspruch eingelegt wurde.

Rechtlicher Hinweis:

Die VIG-Auskunft dient Ihrem privaten Gebrauch. Die weitere Verwendungerhaltener Informa-
tionen durch die Verbraucherin und den Verbraucher wird durch das VIG nicht geregelt. Eine
Weiterverwendung bzw. Weitergabe der Informationen erfolgt daher in eigener Verantwortung,
wobei Sie dabei das geltende Recht zu beachten haben.

Im Hinblick auf die mit der Informationsplattform „Topf-Secret‘ verbundene kontroverse Dis-
kussion könnenwir Sie nur vorsorglich darauf hinweisen, dass Sie, wie bei allen Meinungsäu-
Berungen überDritte, von diesen rechtlich auf Unterlassung in Anspruch genommen werden
können. Die Beantwortung der Rechtsfrage, ob derartige Ansprüche im Einzelfall gerechtfertigt
Sind, liegt nicht im Aufgabenbereich der Verwaltung undist daher auch nicht Gegenstand der
vorliegenden behördlichen Auskunft. Im Rechtsverhältnis zwischen den Beteiligten liegt die
rechtsverbindliche Klärung solcher Rechtsfragen bei den zuständigen Gerichten.

iyfreundlichen Grüßen   
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